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Allgemeine Informationen 
– Bildungsurlaub im Institut für Bildung und 

Kommunikation Münster – 
 
Das Institut für Bildung und Kommunikation ist seit August 2011 nach dem 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG) anerkannt. Dies bedeutet für Sie, dass 
Sie für unsere Veranstaltungen Bildungsurlaub bei Ihrem Arbeitgeber beantragen 
können. Dies müssen Sie allerdings im Vorfeld machen. 
 
 
Was müssen Sie tun? 
 

Step by Step: 
 
Vor Antritt des Bildungsurlaubes:  
 

1) Antrag auf Bildungsurlaub beim Arbeitgeber stellen (Formulare unter 
www.bildungsurlaub.de) 
 

2) Bitte zum Antrag hinzufügen:  
 

• Nachweis der staatlichen Anerkennung (bei uns im Downloadbereich zu 
finden) 

• Anmeldebestätigung (wird Ihnen zugeschickt) 

• Seminarprogramm (wird mit der Anmeldebestätigung zugeschickt) 
 

 
Nach der Teilnahme an der Veranstaltung: 
 

1) Vorlage der Teilnahmebescheinigung beim Arbeitgeber 
 
 
Allgemeine Hinweise und Informationen zum Bildungsurlaub:  
 
Als Arbeitnehmer/in haben Sie 5 Tage im Jahr Anspruch auf Bildungsurlaub. Sie 
können den Anspruch von 2 Jahren zusammen ziehen. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite:  
www.bildungsurlaub.de 
 
Dort finden Sie außerdem Hilfen zur Antragsstellung, beispielsweise 
Musteranschreiben.  


